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Alexander Lamplmayr 

Erfolgsquote der Rechtsmittel beim OGH 
 

A. Einleitung und rechtliche Grundlagen 

Der OGH ist in Österreich die höchste Instanz in Zivil- und Strafsachen.1 
Daneben fungieren noch der VfGH und der VwGH als Höchstgerichte, aller-
dings ausschließlich im Bereich des öffentlichen Rechts.2 

Neben der nach hM3 bloßen „Bestandsgarantie“ der Institution Oberster Ge-
richtshof im B-VG4 spielt auf Ebene des Verfassungsrechts insb Art 6 
EMRK5 eine wichtige Rolle, vor allem wenn es um Fragen des Zugangs zum 
Höchstgericht geht. In Zukunft wird in diesem Bereich auch dem nahezu 
wortgleichen Art 47 Abs 2 EU-Grundrechtecharta eine gewisse Bedeutung 
zukommen, wobei man insb auf die Auslegung dieser Norm durch den 
EuGH gespannt sein darf.6 

Die Beschränkungen, denen Rechtsmittel an den OGH durch einfache Geset-
ze unterworfen werden, sind im Detail auch an den einschlägigen oben ge-
nannten verfassungsrechtlichen Bestimmungen zu messen. Neben den klassi-
schen Verfahrensgrundrechten spielt auch der Gleichheitsgrundsatz – gerade 
im Bereich der Revision7 – eine wichtige Rolle. 

Die interne Organisation des OGH in Senate, die Geschäftsverteilung sowie 
die Geschäftsordnung werden auf einfachgesetzlicher Ebene im OGHG8 ge-
regelt. 

Der OGH wird in Zivilsachen primär als Rechtsmittelgericht in dritter Instanz 
tätig. Die Zulässigkeit der Anrufung ist für das streitige Verfahren in den 

                                                             
1 Siehe dazu recht lapidar Art 92 Abs 1 B-VG. 
2 Vgl Walter Die Funktion der Höchstinstanzen im Rechtsstaat Österreich, RZ 1999, 58 ff. Zur 
für das gegenständliche Thema nicht relevanten „Gesetzesbeschwerde“, die diese strenge Tren-
nung auf höchstgerichtlicher Ebene lockert vgl Bertel Der Parteiantrag auf Normenkontrolle, JRP 
2013, 269. 
3 So zB Ballon/Fucik/Lovrek in Fasching/Konecny I3 § 1 JN Rz 2 oder Ballon Zu den Verfah-
rensmängeln im Zivilprozeßrecht, FS Matscher (1993) 16 jeweils mwN. 
4 Bundes-Verfassungsgesetz BGBl 1930/1 (Wiederverlautbarung). 
5 Europäische Menschenrechtskonvention BGBl 1958/210. 
6 Baumgartner Grundsätze und Grundrechte der Grundrechte-Charta, FS Berka (2013) 3 (17 ff). 
7 Siehe dazu nur ausführlich Fasching Die Bedeutung des Gleichheitssatzes für das zivilgerichtliche 
Verfahren, FG Fasching (1999) 3 (insb 12 f). 
8 Bundesgesetz über den Obersten Gerichtshof BGBl 1968/328. 
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§§ 502 ff ZPO9 (Revision und Revisionsrekurs) geregelt. Im Außerstreitver-
fahren sind vor allem die §§ 62 ff AußStrG10 maßgeblich. Das seit der Erwei-
terten Wertgrenzen-Novelle 199711 bestehende System ist jenes der Grund-
satz- und Zulassungsrevision. Es kommt auch beim Revisionsrekurs zur 
Anwendung. 

Kern dieses Beschränkungsmodells ist, dass (neben dem Erfordernis eines 
bestimmten Wertes des Streitgegenstandes) eine Anrufung des OGH nur 
dann zulässig ist, wenn eine Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung zur Wah-
rung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit oder Rechtsentwicklung vorliegt12 
und darüber hinaus das Berufungsgericht bzw Rekursgericht die Anrufung des 
OGH für zulässig erklärt hat. In manchen Fällen kann gem § 508 Abs 1 ZPO 
(Revision) bzw § 528 Abs 2a iVm § 508 Abs 1 ZPO (Revisionsrekurs) ein Ab-
änderungsantrag an das Berufungsgericht gestellt werden, wenn dieses die Zu-
lässigkeit der ordentlichen Revision bzw des ordentlichen Revisionsrekurses 
verneint hat. 

In Ausnahmefällen kann der OGH auch (funktional zweitinstanzlich) als Re-
kursgericht gegen Beschlüsse des Berufungsgerichts angerufen werden (vgl 
§ 519 Abs 1 ZPO). 

Der OGH kann daher zusammenfassend als Rechtsmittelgericht von Parteien 
eines Verfahrens nach der ZPO als Revisions-, Revisionsrekurs- und in weni-
gen Fällen auch als Rekursgericht angerufen werden.13 

Inhalt dieses Beitrages sind aber nur am Rande das Rechtsmittelsystem bzw 
das Revisionssystem im österreichischen Zivilprozess, vielmehr sollen die 
rechtstatsächlichen Auswirkungen dieses Systems von Rechtsmittelbeschrän-
kungen vorgestellt werden. 

Die im Folgenden präsentierten Statistiken und Grafiken beschränken sich 
auf den Geschäftsanfall in Zivilsachen, lediglich beim Gesamtüberblick sind 
auch Strafsachen und sonstige Verfahren (wie zB Kartellsachen, Delegatio-
nen, Verfahren über die Ablehnung von Richtern etc) berücksichtigt. 

                                                             
9 Zivilprozessordnung RGBl 1895/113. 
10 Außerstreitgesetz BGBl I 2003/111. 
11 BGBl I 1997/140. 
12 Vgl dazu wortgleich § 502 Abs 1 ZPO (betreffend die Revision), § 528 Abs 1 ZPO (betreffend 
den Revisionsrekurs) bzw § 62 Abs 1 AußStrG (betreffend den Revisionsrekurs im Außerstreit-
verfahren). 
13 Die Details dieses Systems sind vielschichtig, komplex und aufgrund historischer Entwicklung 
auch unübersichtlich und würden den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen. Es sei daher an dieser 
Stelle auf einschlägige Literatur verwiesen. Statt aller siehe Fasching Lehrbuch des österreichischen 
Zivilprozeßrechts2 (1990) Rz 1848 ff mwN. 
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Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird auf detaillierte Statistiken zu den ein-
zelnen Rechtsmitteln (ordentliche und außerordentliche Revision bzw analog 
beim Revisionsrekurs) verzichtet und stattdessen nur eine grundsätzliche Ein-
teilung in ordentliche und außerordentliche Rechtsmittel vorgenommen, weil 
sich bei diesen beiden Arten von Rechtsmitteln das Verfahren und der damit 
verbundene Arbeitsaufwand unterscheiden. 

 

B. Entwicklung des Geschäftsanfalls in den letzten Jahren 

Die statistischen Daten und die darauf aufbauenden Grafiken in diesem Ab-
schnitt stammen aus den Tätigkeitsberichten des OGH, dem jährlich vom 
Bundesministerium für Justiz herausgegebenen Betrieblichen Informations-
system der Justiz („BIS-Justiz“) sowie aus parlamentarischen Anfragen.14 

Zum Zahlenmaterial ist vorweg anzumerken, dass der OGH „wegen des da-
mit verbundenen Arbeitsaufwandes“15 die angenommenen außerordentlichen 
Rechtsmittel16 in Zivilsachen nochmals zu den ordentlichen dazuzählt, was 
dazu führt, dass zB im Jahr 2012 169 Rechtsmittel doppelt erfasst sind.17 

Der tatsächliche Aktenanfall ist daher um die Zahl der angenommenen au-
ßerordentlichen Rechtsmittel niedriger, als in den vom OGH veröffentlichten 
Zahlen ausgewiesen, beträgt also zB für das Jahr 2012 nur 2.654 (und nicht 
wie im Tätigkeitsbericht angegeben 2.823). 

Folgende Grafik stellt die Entwicklung der beim OGH angefallenen Rechts-
mittel von 2008 bis 2012 dar, als zusätzlicher Vergleichswert ist das Jahr 2000 
angeführt: 

 
 
 
 
 

                                                             
14 Zu einer ausführlichen Ausarbeitung der Rechtstatsachen in der Zivilgerichtsbarkeit vgl außer-
dem Mayr Neue Rechtstatsachen aus der Zivilgerichtsbarkeit, AnwBl 2009, 54 (insb 56 ff), siehe 
weiters die tabellarische Darstellung unten in Abschnitt E. 
15 OGH Tätigkeitsbericht 2012 (2013) 8. 
16 Das sind außerordentliche Revisionen und außerordentliche Revisionsrekurse. 
17 Leider lässt sich nicht eruieren, seit wann der OGH diese Zählweise seinen Statistiken zugrunde 
legt. Jedenfalls ab 2005 (so weit gehen die im Internet abrufbaren Tätigkeitsberichte zurück) wur-
de die hier beschriebene Zählweise angewendet. 
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Abbildung 17: Geschäftsanfall beim OGH zwischen 2000-2012 

Beim Durchsehen der Tätigkeitsberichte der letzten Jahre fällt jedenfalls der 
stetige Rückgang der absoluten Anzahl18 der Rechtsmittel in Zivilsachen (sie-
he Grafik oben) ins Auge. Behandelte der OGH im Jahr 2000 noch 3.314 
Rechtsmittel in Zivilsachen (und 786 in Strafsachen), waren es im Jahr 2012 in 
Zivilsachen nur noch 2.823 (in Strafsachen19 780).20 

Das entspricht im Zeitraum zwischen 2000 und 2012 einem Rückgang der 
Rechtsmittel in Zivilsachen um immerhin 15 %. 

Trotz des stetig abnehmenden Aktenanfalls beim Höchstgericht nimmt die 
Arbeitsbelastung des Gerichts (nach eigener Aussage) nicht ab. Als Gründe 
hierfür nennt der OGH selbst vor allem komplexe Anlegerverfahren und 
Verbandsprozesse sowie die zunehmenden internationalen Verflechtungen 
des Rechts insb im Bereich des Unionsrechts.21 

Ein bloßer Rückgang des Geschäftsanfalls in absoluten Zahlen allein kann 
mE tatsächlich nicht zu Rückschlüssen auf eine sinkende tatsächliche Arbeits-
belastung führen und sollte insb auch nicht zu vorschnellen personellen oder 
sonstigen Kürzungen seitens des Gesetzgebers führen.22 Dies vor allem auch 
deshalb, weil „die Anfallszahlen im Vergleich zu anderen europäischen 
Höchstgerichten nach wie vor relativ hoch“ sind.23 

                                                             
18 Die folgenden Zahlen beruhen auf der Zählweise des OGH.  
19 Während die Zahl der Rechtsmittel in Zivilsachen seit dem Jahr 2000 stetig abgenommen hat, 
ist die Zahl jener in Strafsachen bisweilen in einigen Jahren auch leicht gestiegen. 
20 Abbildung 17 wurde selbst auf Grundlage der Daten aus den Tätigkeitsberichten erstellt. 
21 OGH (2013) 9. 
22 So auch Mayr 2009, 56. 
23 OGH (2013) 9. 
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Wie bereits erwähnt, weichen die vom OGH selbst veröffentlichten Zahlen 
aufgrund anderer Zählweise von jenen im BIS-Justiz ab. Interessant ist daher 
eine Gegenüberstellung der Statistiken aus den Tätigkeitsberichten des OGH 
mit dem im BIS-Justiz präsentierten Zahlenmaterial. Dort gibt es eine aus-
drückliche Differenzierung zwischen angefallenen und erledigten Rechtsmit-
teln.24 Als weitere Quelle für Statistiken zum Geschäftsanfall bietet sich eine 
in den vergangenen Jahren vom NR-Abgeordneten Johann Maier jährlich ge-
stellte – in den Kernpunkten immer gleich lautende – parlamentarische An-
frage an den jeweiligen Justizminister an, die sich primär auf die Einnahmen 
und Ausgaben im Justizbereich bezieht. Eine Teilfrage beschäftigt sich regel-
mäßig mit dem Geschäftsanfall beim OGH in Zivil- und Strafsachen. 

Bemerkenswert ist, dass sowohl die Zahlen im BIS-Justiz als auch jene in den 
Beantwortungen der parlamentarischen Anfragen erheblich von den vom 
OGH selbst veröffentlichten Statistiken abweichen (siehe Tabelle unten). 

Die vom OGH veröffentlichten Zahlen sind deutlich höher als die aus den 
beiden anderen Quellen. Allerdings stimmen auch die Zahlen im BIS-Justiz 
nicht mit jenen aus der Anfragebeantwortung überein, was insofern bemer-
kenswert ist, als beide direkt aus dem Bundesministerium für Justiz stammen.  

Diese Abweichungen sind schwer zu erklären, zumal in allen Quellen eindeu-
tig von den im Berichtsjahr neu angefallenen Rechtsmitteln die Rede ist und in-
sofern „Altlasten“ aus den Vorjahren nicht zu unterschiedlichen Zahlen füh-
ren dürften. 

Die Grafik auf der nächsten Seite stellt exemplarisch für die Jahre 2010 bis 
2012 das Zahlenmaterial aus den unterschiedlichen Quellen gegenüber (ange-
führt ist jeweils die Anzahl der im jeweiligen Jahr neu angefallenen Rechtsmit-
tel in Zivilsachen): 

                                                             
24 Siehe zB die Tabelle im BIS-Justiz 2012, 19. 
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Jahr 
Geschäftsanfall nach 

OGH-
Tätigkeitsbericht25 

Rechtsmittelanfall nach 
BIS-Justiz 

Beantwortung  
parlamentarische 

Anfragen 

201026 2.721 2.489 2.534 

201127 2.730 2.504 2.523 

201228 2.654 2.438 2.485 

Tabelle 3: Gegenüberstellung des Geschäftsanfalls OGH-Bericht, BIS-Justiz, Beantwortung par-
lamentarischer Anfragen (2010-2012) 

C. Anfall im Jahr 2012 

Es soll nun ein genauerer Blick auf die aktuellsten verfügbaren Zahlen aus 
dem Geschäftsjahr 2012 geworfen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 18: Geschäftsanfallsverteilung zwischen Zivil-/Strafsachen 

                                                             
25 Die abweichende Zählweise des OGH ist bereits berücksichtigt und das Zahlenmaterial daher 
vergleichbar mit jenem im BIS-Justiz bzw jenem aus der Anfragebeantwortung. 
26 OGH Tätigkeitsbericht 2010 (2011) 5 bzw BIS-Justiz 2010, 17 bzw Anfragebeantwortung durch 
die Bundesministerin für Justiz vom 14.3.2011, 7302/AB XXIV. GP. 
27 OGH Tätigkeitsbericht 2011 (2012) 6 f bzw BIS-Justiz 2011, 17 bzw Anfragebeantwortung 
durch die Bundesministerin für Justiz vom 16.4.2012, 10470/AB XXIV. GP. 
28 OGH (2013) 8 bzw BIS-Justiz 2012 bzw Anfragebeantwortung durch die Bundesministerin für 
Justiz vom 11.10.2013, 15313/AB XXIV. GP. 



Erfolgsquote der Rechtsmittel beim OGH                                                        179  

 

Die obenstehende Grafik zeigt das seit Jahren in etwa konstant bleibende 
Verhältnis zwischen Zivil- und Strafsachen. „Nc“ ist das Aktenzeichen des 
OGH für alle nicht in ein anderes Register verwiesenen bürgerlichen Rechts-
sachen (klassisches Beispiel für eine Nc-Sache ist eine Delegation gem §§ 30 f 
JN29). Ns-Sachen sind das Pendant in Strafsachen (zB Ablehnung eines Rich-
ters).  

Zu den dargestellten Geschäftsfällen beim OGH kamen noch 5.437 Justiz-
verwaltungssachen (zB Verwaltung des Gerichts, Rechtsschutz- und Aus-
kunftsgesuche). 

Die Grafik trägt im Tätigkeitsbericht die Überschrift „Gesamttätigkeit“, der 
entsprechende Abschnitt im Tätigkeitsbericht trägt die Überschrift „Anfall 
insgesamt“. Man muss daher mE annehmen, dass in der Grafik die Zahlen 
der zwischen 1.1.2012 und 31.12.2012 angefallenen Rechtsmittel verwendet 
wurden und nicht jene der erledigten.30 

Unklarer ist die Situation in den Tätigkeitsberichten der Vorjahre. Die ent-
sprechenden Abschnitte tragen dort jeweils die Überschrift „Überblick über 
Anfall und Erledigungen“. Eine ausdrückliche Differenzierung zwischen die-
sen beiden Kategorien erfolgt aber im Text nicht. Aus den Formulierungen 
kann man aber „herauslesen“31, dass vermutlich auch dort die Zahlen der an-
gefallenen und nicht jene der erledigten Rechtsmittel dargestellt werden.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
29 Jurisdiktionsnorm RGBl 1895/111. 
30 OGH (2013) 8. 
31 Der OGH spricht von der „Gesamtzahl der zu erledigenden Rechtsmittel“. 
32 Vgl OGH (2011) 5 bzw OGH (2012) 6 f. 
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Abbildung 19: Verteilung ordentliche/außerordentliche Rechtsmittel 

Die obenstehende Grafik zeigt für das Jahr 2012 das Verhältnis zwischen or-
dentlichen und außerordentlichen Rechtsmitteln in Zivilsachen auf. Berück-
sichtigt sind auch Arbeits- (ObA) und Sozialrechtssachen (ObS). Dieses Ver-
hältnis ist seit einigen Jahren in etwa gleichbleibend. 

 

D. Erfolgsaussichten von Rechtsmitteln in Zivilsachen  
beim OGH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 20: Art der Erledigung der Rechtsmittel vom OGH in Zivilsachen 
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Anhand der obenstehenden Grafik kann für das Jahr 2012 eine „Erfolgsquo-
te“ von Rechtsmitteln beim OGH errechnet werden. Aufgrund des im 
Rechtsmittelverfahren geltenden Verschlechterungsverbots (Verbot der refor-
matio in peius)33 ist eine Abänderung der angefochtenen Entscheidung jeden-
falls positiv für den Rechtsmittelwerber. Schwieriger zu beurteilen ist die Situ-
ation bei Aufhebungen: Die angefochtene Entscheidung ist zwar vorerst 
„beseitigt“, wie das Verfahren im zweiten Rechtsgang ausgehen wird, ist aber 
unklar.34 

Unter „sonstige Erledigungen“ fallen vor allem Vorabentscheidungsansuchen 
an den EuGH, Normprüfungsanträge an den VfGH und die Zurückziehung 
der Rechtsmittel – eine Einordnung in die Kategorie „erfolgreich“ oder „nicht 
erfolgreich“ ist hier pauschal nicht möglich. 

Unter der Prämisse, dass nur abändernde und aufhebende Entscheidungen als 
erfolgreich gewertet werden, ergibt sich für ordentliche Rechtsmittel eine Er-
folgsquote von 37,7 %. 

Anders ist die Situation bei außerordentlichen Rechtsmitteln. Lediglich 169 
wurden in der Sache behandelt.35 Das entspricht ungefähr 12,5 % der erhobe-
nen Rechtsmittel, beim weit überwiegenden Teil hat der OGH daher von sei-
nem Zurückweisungsrecht (in der Praxis oft ohne Begründung36) Gebrauch 
gemacht. 

Unter Zugrundelegung der gleichen Prämissen wie soeben bei den ordentli-
chen Rechtsmitteln ergibt sich bei den angenommenen und in der Sache be-
handelten außerordentlichen Rechtsmitteln für das Jahr 2012 eine Erfolgsquo-
te von nur 10,7 % – also eine erhebliche Divergenz zwischen den 
Erfolgsaussichten ordentlicher und außerordentlicher Rechtsmittel, die vom 
OGH erledigt werden. 

Setzt man die Zahl erfolgreicher außerordentlicher Rechtsmittel allerdings ins 
Verhältnis zur deutlich niedrigeren Zahl der tatsächlich angenommenen außeror-
dentlichen Rechtsmittel, ergibt sich hier eine Erfolgsquote von ziemlich genau 
70 %. Das bedeutet mit anderen Worten, dass die Erfolgsaussichten für ein 
außerordentliches Rechtsmittel – wenn es vom OGH bereits angenommen 
                                                             
33 Dazu allgemein Fasching in Fasching/Konecny IV/12 Einleitung Rz 129 ff. 
34 Da aber eine Aufhebung der angefochtenen Entscheidung mE eher als Erfolg zu werten ist, 
werden in der folgenden Rechnung Aufhebungen und Abänderungen als erfolgreiche Rechtsmit-
tel gewertet. 
35 Diese sind aufgrund der OGH-Zählweise in der Grafik auf der letzten Seite enthalten, sind aber 
nicht separat ausgewiesen. 
36 Das ist gem § 510 Abs 3 ZPO möglich, wird aber auch durchaus kritisch gesehen, vgl zB Wil-
helm Vom Schicksal außerordentlicher Revisionen, ecolex 1994, 737 (737). 
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wurde – recht gut stehen (nämlich in etwa sieben Mal so hoch wie vor An-
nahme durch den OGH und fast doppelt so hoch wie bei einem ordentlichen 
Rechtsmittel). 

Betrachtet man die Zahlen der letzten fünf Jahre, zeigt sich, dass die eben für 
das Jahr 2012 präsentierten Zahlen keine signifikanten Abweichungen zu den 
Vorjahren aufweisen: Die Erfolgsquote der ordentlichen Rechtsmittel bewegt 
sich in den Jahren 2008 bis 2012 recht konstant zwischen 35 und 40 %. Der 
prozentuelle Anteil der angenommenen außerordentlichen Rechtsmittel liegt 
in diesem Zeitraum immer zwischen zwölf und 18 %. Eine ähnliche Konstanz 
zeigt sich auch bei der Erfolgsquote von Abänderungsanträgen gegen eine 
Nichtzulassung der Revision gem § 508 Abs 1 ZPO37: Diese pendelt sich im 
Durchschnitt bei etwa 30 % ein.38 

Durchschnittlich betrug während der letzten fünf Jahre die Erfolgsquote von 
außerordentlichen Rechtsmitteln lediglich 12,3 %39 – sie lag also erheblich un-
ter jener bei den ordentlichen.40 

Interessant ist, dass bei den beiden Rechtsbehelfen gegen den Zulässigkeits-
ausspruch (Abänderungsantrag und außerordentliches Rechtsmittel) eine doch 
erhebliche Divergenz besteht: Während der OGH im Schnitt der letzten Jahre 
immer über 80 % der außerordentlichen Rechtsmittel zurückweist, werden 
von den Abänderungsanträgen durchschnittlich nur knapp 70 % zurückgewie-
sen.41 

 

                                                             
37 Auch beim Revisionsrekurs ist diese Bestimmung gem § 528 Abs 2a ZPO anwendbar. 
38 Vgl Geroldinger Der Zugang zum OGH in Zivilsachen, in G. Kodek (Hg) Zugang zum OGH: 
Vorträge des Symposiums „Zugang zum OGH in Zivil- und Strafsachen“ (2012) 65 (76 mwN). 
39 Berechnet im Verhältnis zu allen erhobenen außerordentlichen Rechtsmitteln, nicht nur den 
angenommenen. 
40 Diese Zahl wurde anhand des Zahlenmaterials im BIS-Justiz berechnet. 
41 Geroldinger 2009, 76. 



Erfolgsquote der Rechtsmittel beim OGH                                                        183  

 

E. Tabellarische Darstellung von 1997 bis 2012 

Nachfolgende Tabelle42 zeigt einige relevante Kennzahlen seit der letzten 
grundlegenden Änderung des Revisionssystems durch die Novelle 1997.43 

 

Jahr o RM 
davon ange-
nommene  

o RM 
ao RM 

davon ange-
nommene  

ao RM 

o RM 
und ao 
RM 

angenom-
mene o und 
angenom-
mene ao RM 

1997 1.627 1.110 68,22 % 2.589 503 19,43 % 4.216 1.613 

1998 1.929 nicht  
verfügbar 1.687 417 24,72 % 3.616 nicht  

verfügbar 

1999 2.070 1.496 72,27 % 1.463 301 20,57 % 3.533 1.797 

2000 1.866 1.254 67,20 % 1.448 239 16,51 % 3.314 1.493 

2001 1.929 1.343 69,62 % 1.368 235 17,18 % 3.297 1.578 

2002 1.920 1.449 75,47 % 1.362 238 17,47 % 3.282 1.687 

2003 1.583 1.044 65,95 % 1.557 251 16,12 % 3.140 1.295 

2004 1.433 878 61,27 % 1.700 255 15,00 % 3.133 1.133 

2005 1.366 751 54,98 % 1.591 289 18,16 % 2.957 1.040 

2006 1.295 764 59,00 % 1.619 269 16,62 % 2.914 1.033 

2007 1.191 704 59,11 % 1.614 212 13,14 % 2.805 916 

2008 1.369 763 55,73 % 1.570 235 14,97 % 2.939 998 

2009 1.454 955 65,68 % 1.472 239 16,24 % 2.926 1.194 

2010 1.345 1.046 77,77 % 1.376 187 13,59 % 2.908 1.233 

2011 1.387 1.022 73,68 % 1.343 207 15,41 % 2.937 1.229 

2012 1.306 1.006 77,03 % 1.349 169 12,53 % 2.823 1.175 

Tabelle 4: Übersicht über relevante Kennzahlen seit der letzten grundlegenden Änderung des 
Revisionssystems durch die Novelle 1997 

                                                             
42 Entnommen aus Mayr 2009, 56 und erweitert anhand der Daten aus dem BIS-Justiz. 
43 Siehe FN 11. 
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Die Tabelle bestätigt die bereits getroffenen Feststellungen: 

• Die Zahl der Rechtsmittel ist seit 1997 stetig zurückgegangen (zweite 
Spalte von rechts). Stellt man die Jahre 2012 und 2000 gegenüber, 
ergibt sich immerhin ein Rückgang um 15 %. 

• Auch die eindeutige Verringerung des Prozentsatzes der angenom-
menen Rechtsmittel geht noch einmal deutlich hervor (dritte Spalte 
von rechts). 

• Hervorzuheben ist insb die ganz rechte Spalte: Darin findet sich die 
Zahl der im jeweiligen Jahr neu angefallenen Rechtsmittel, mit denen 
sich der OGH tatsächlich inhaltlich auseinandergesetzt (und nicht zurück-
gewiesen) hat. Dabei ist trotz gewisser Schwankungen ein deutlicher 
Rückgang seit 1997 erkennbar. 

 

F. Fazit und Ausblick 

Die hier präsentierten Zahlen sind lediglich eine exemplarische Präsentation 
von öffentlich verfügbaren Datensammlungen. 

Die einzige seriöse Aussage, die getroffen werden kann, ist, dass es in absolu-
ten Zahlen in den letzten Jahren einen erheblichen Rückgang an Rechtsmit-
teln in Zivilsachen beim OGH gegeben hat. Dass dies nicht unbedingt mit 
einer entsprechenden Verringerung des Arbeitsaufwandes einhergeht, betont 
der OGH selbst wiederholt. 

Ein „Entscheidungsmuster“ lässt sich aufgrund des vorliegenden Materials 
bezüglich des Erfolges von Rechtsmitteln nicht erkennen, daher lassen diese 
statistischen Kennzahlen keine seriöse Prognose im Einzelfall zu. Für die Pra-
xis können die Erfolgsaussichten dennoch eine gewisse Rolle bei der Ent-
scheidung darüber spielen, ob überhaupt ein (üblicherweise für die Prozess-
partei sehr kostenintensives) Rechtsmittel an den OGH erhoben wird. 

Die Überprüfung der Aussagen des OGH im Tätigkeitsbericht 2012, wonach 
vor allem unionsrechtliche Verstrickungen und Anlegerverfahren (gemeint 
sind wohl primär „Massenverfahren“ mit zahlreichen Beteiligten idR auf Seite 
des Klägers) für eine zunehmende Komplexität der zu entscheidenden Fälle 
verantwortlich sind, wäre spannend und wohl auch technisch machbar (siehe 
dazu den Beitrag von Christian Sillaber in diesem Band). 

Es würden sich darüber hinaus noch weitere Forschungsfragen für eine empi-
rische Analyse anbieten. Beispielsweise wäre eine Aufschlüsselung der Erledi-
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gungsart von Rechtsmitteln nach dem erkennenden Senat (bzw den Senats-
mitgliedern) oder nach Gebieten des materiellen Rechts durchaus interessant. 
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